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Erste Satzung zur Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für 

den Hochschulzugang (DSH)  

 

Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 58, 63 Abs. 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der Universität 
Tübingen am 08. März 2012 die nachstehende Änderungssatzung beschlossen. 
 
Die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vom 17. 
06.2005 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 8/2005, S. 130) wird folgendermaßen geändert: 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
"Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die ihre Studienqualifikation nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums an der 
Universität Tübingen entsprechend den Regelungen im Hochschulrahmengesetz (HRG) und 
§ 58 LHG für die Aufnahme eines Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse 
nachweisen, es sei denn, die Lehr- und Unterrichtssprache des Studiengangs wird nach 
satzungsrechtlicher Regelung vollständig durch eine andere Sprache als das Deutsche 
ersetzt. 
 
Dieser Nachweis kann gemäß § 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 6 der Rahmenordnung über 
deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) durch die 
„Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) erfolgen.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Erste Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 

Universität Tübingen  

 

Aufgrund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 5, 60 Abs. 2, 63 Abs. 2 und § 19 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachstehende Änderungssatzung 
beschlossen. 
 
Die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen vom 09.06.2011  
 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 8/2011, S. 314) wird folgendermaßen geändert: 
 
 
 

Artikel 1 
 

§ 1 (Hochschulzugang) 
 
In § 1 Abs. 3 wird ein Satz 4 folgenden Inhalts angefügt: 
 
„Sollte die sprachliche Studierfähigkeit in einem Studiengang keine deutschen Sprachkenntnisse 
voraussetzen, indem die Lehr- und Unterrichtssprache des Studiengangs nach 
satzungsrechtlicher Regelung vollständig durch eine andere Sprache als das Deutsche ersetzt 
wird, so sind die nach den jeweils einschlägigen Satzungen als Zulassungs-voraussetzung 
genannten erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

für das Hauptfach Medienwissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565),  
§ 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S.1), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), und 
von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 
63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 
(GBl. S. 565),  hat der Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende 
Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Tübingen vergibt im Hauptfachstudiengang Medienwissenschaft mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren 

Studienplätze an Studienbewerber
1
 nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 

Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung des 
Bewerbers für den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen. 
 

§ 2 Fristen 
 
Der Antrag auf Zulassung muss für das Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Universität 
Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstr. 11, 72074 Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
Für den Nachweis der Fristwahrung ist der Eingangstempel der Zentralen Verwaltung der 
Universität maßgebend. Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht 
berücksichtigt. 
 

§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind in Kopie beizufügen: 
 

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer ein-
schlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in amtlich 
beglaubigter Kopie; im Falle beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Eignungsprüfung vorzulegen oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert 
wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz; 

b) bei Bewerbern, die die HZB nicht in einem deutschsprachigen Land erworben haben, 

                                                 
1 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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das Zeugnis über eine mit mindestens der Notenstufe 2 – 3 abgelegte DSH-Prüfung 
(75 % der erreichbaren Punkte). Die Anerkennung und Anrechnung von Äquivalenten 
zur DSH regelt die DSH-Prüfungsordnung; 

c) Nachweise über eine geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung, 
Berufsausübung, praktische Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für den Studiengang, für den die 
Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss geben, insbesondere Nachweise 
über eine geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung oder ein 
Praktikum; 

d) die Angabe des gewünschten Nebenfachs gemäß der in § 2 des Allgemeinen Teils der 
Studien- und Prüfungsordnung für die neuphilologischen Studiengänge genannten 
Fächerkombinationen; 

e) der vollständig ausgefüllte fachspezifische Erhebungsbogen. 
 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten 
Studiengang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf 
ein vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung. 
 

§ 4 Auswahlkommission 
 
(1) Vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung für den Studiengang eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission besteht 
aus drei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal im Fach 
Medienwissenschaft angehören. Ein Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören.  
 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der für Medienwissenschaft zuständige 
Studiendekan; der Vorsitz kann an einen Professor der Auswahlkommission delegiert 
werden. Der Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens 
zuständig und koordiniert die Auswertung die Ergebnisse.  
 

§ 5 Auswahlverfahren 
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der 
Auswahlkommission. 
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt. 
 

§ 6 Auswahlkriterien 
 
Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach folgenden 
Kriterien: 

 
a. Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die Gesamt-

qualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz 
maßgeblich. 
Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche 
Noten umzurechnen. 

b. Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder außerschul-
ische Leistungen und Qualifikationen, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, insbesondere ein zusammenhängendes dreimonatiges Praktikum 
im Medienbereich oder eine Berufsausbildung im Medienbereich. 

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,4 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 
 

a) abgeschlossene Berufsausbildung  0,4 
b) Praktikum mit qualifiziertem Nachweis, das für ein Studium der Medienwissenschaft 

förderlich ist, mit einer zusammenhängenden Dauer von mindestens 3 Monaten. Dabei 
kann maximal 1 Praktikum angerechnet werden 0,4 

 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der Hochschul-
vergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 

(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
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§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 
 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb derer die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen 
 

§ 10 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2012/2013. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren für das Hauptfach Medienwissenschaft mit akademischer Abschluss-
prüfung Bachelor of Arts vom 26.05.2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 4/2008, S. 99) 
außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

für das Nebenfach Medienwissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565),  
§ 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S.1), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), und 
von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 
63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 
(GBl. S. 565),  hat der Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende 
Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Tübingen vergibt im Nebenfachstudiengang Medienwissenschaft mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren 

Studienplätze an Studienbewerber
1

 nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahl-

verfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung des Bewerbers für 
den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen. 
 

§ 2 Fristen 
 
Der Antrag auf Zulassung muss für das Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Universität 
Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstr. 11, 72074 Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
Für den Nachweis der Fristwahrung ist der Eingangstempel der Zentralen Verwaltung der 
Universität maßgebend. Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht 
berücksichtigt. 
 

§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind in Kopie beizufügen: 
 

a)  das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 
einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in amtlich 
beglaubigter Kopie; im Falle beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Eignungsprüfung vorzulegen oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert 
wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz; 

b) bei Bewerbern, die die HZB nicht in einem deutschsprachigen Land erworben haben, 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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das Zeugnis über eine mit mindestens der Notenstufe 2 – 3 abgelegte DSH-Prüfung 
(75 % der erreichbaren Punkte). Die Anerkennung und Anrechnung von Äquivalenten 
zur DSH regelt die DSH-Prüfungsordnung; 

c) Nachweise über eine geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung, 
Berufsausübung, praktische Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für den Studiengang, für den die 
Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss geben, insbesondere Nachweise 
über eine geltend gemachte studiengangspezifische Berufsausbildung oder ein 
Praktikum; 

d) die Angabe des gewünschten Hauptfachs gemäß der in § 2 des Allgemeinen Teils der 
Studien- und Prüfungsordnung für die neuphilologischen Studiengänge genannten 
Fächerkombinationen; 

e) der vollständig ausgefüllte fachspezifische Erhebungsbogen. 
 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten 
Studiengang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf 
ein vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung. 
 

§ 4 Auswahlkommission 
 
(1) Vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahl-
entscheidung für den Studiengang eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus drei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal im Fach 
Medienwissenschaft angehören. Ein Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören.  

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der für Medienwissenschaft zuständige 
Studiendekan; der Vorsitz kann an einen Professor der Auswahlkommission delegiert 
werden. Der Vorsitzende ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens 
zuständig und koordiniert die Auswertung die Ergebnisse.  
 

§ 5 Auswahlverfahren 
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der 
Auswahlkommission. 
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt. 
 

§ 6 Auswahlkriterien 
 

(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach folgenden 
Kriterien: 

 
a. Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die 

Gesamtqualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz 
maßgeblich. 
Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche 
Noten umzurechnen. 

b. Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die Aufschluss über die Eignung für 
den Studiengang geben, insbesondere ein zusammenhängendes dreimonatiges 
Praktikum im Medienbereich oder eine Berufsausbildung im Medienbereich.   

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,4 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 
 

a) abgeschlossene Berufsausbildung 0,4 
b) Praktikum mit qualifiziertem Nachweis, das für ein Studium der Medienwissenschaft 

förderlich ist, mit einer zusammenhängenden Dauer von mindestens 3 Monaten. Dabei 
kann maximal 1 Praktikum angerechnet werden 0,4 

 

(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der Hochschul-
vergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 

(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
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§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 
 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb derer die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen 
 

§ 10 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2012/2013. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren für das Nebenfach Medienwissenschaft mit akademischer Abschluss-
prüfung Bachelor of Arts vom 28.06.2006 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 7/2006, S. 319) 
außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

in dem Studiengang Erziehungswissenschaft mit akademischer Abschluss-

prüfung Bachelor of Arts (B. A.) (Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 

 

 
§ 1 Anwendungsbereich  

 
Die Universität Tübingen vergibt im Studiengang Erziehungswissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren 
Studienplätze an Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und 
Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf 
getroffen.  

 

§ 2 Fristen  

 
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  
 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  

 

§ 3 Form des Antrags  

 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen.  

 
(2) Dem Antrag sind beizufügen:  

 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 

einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie; im Falle 
beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG 
ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung vorzulegen oder, 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder Fachschul-
prüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 
Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben.  

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  

 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung.  

 
(3) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission  

 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 

 

§ 5 Auswahlverfahren  

 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  

 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren 

teilnimmt.  

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  
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(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  

 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt.  

 

§ 6 Auswahlkriterien  

 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien.  

 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die Gesamt-
qualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die 
Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 
Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind 
nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben:  

 
a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 

Tätigkeit;  
b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug; 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung.  

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung  

 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 

 
a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 

einschlägigen Aspekten:  0,3  
Zum Beispiel: 
Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 
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 Rettungsassistent/-in 
Berufe im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 

 Ergotherapeut/-in 

 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
b) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
c) Dienste und Praktika (Zivildienst, Freiwilligens Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, 

Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugendintegrationsdienst, kulturweit, weltwärts) 

 Tätigkeit von mindestens 6 Monaten: 0,1 

 Tätigkeit von mindestens 11 Monaten: 0,2 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 

 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens  

 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
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(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
 

§ 10 In-Kraft-Treten  

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität 
Tübingen über das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Erziehungs-
wissenschaft mit dem Abschluss Bachelor (Vollzeit- und Teilzeitstudiengang) vom 
26.06.2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6/2008, S. 163) und die Änderungssatzung 
vom 25.06.2009 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6/2009, S. 109) außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Nebenfach Erziehungswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (B. A.) (Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich  

 
Die Universität Tübingen vergibt im Nebenfach Erziehungswissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren 
Studienplätze an Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und 
Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf 
getroffen.  
 

§ 2 Fristen  
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  

 
für das Wintersemester bis zum 15. Juli 

 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  
 

§ 3 Form des Antrags  

 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen.  

 
(2) Dem Antrag sind beizufügen:  

 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 

einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie; im Falle 
beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG 
ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung vorzulegen oder, 
falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 3, S. 86 

Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 

Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben. 

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung.  

 
(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission  

 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 

 

§ 5 Auswahlverfahren  

 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  

 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt.  

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt.  

 

§ 6 Auswahlkriterien  

 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien.  
 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die Gesamt-
qualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die 
Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 
Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind 
nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben:  

 
a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 

Tätigkeit;  
b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug; 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung. 

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung  
 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 

 
a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 

einschlägigen Aspekten: 0,3  
 Zum Beispiel: 
 Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
 Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 Rettungsassistent/-in 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 3, S. 88 

 Berufe im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 

 Ergotherapeut/-in 

 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
 Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
 Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
a) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
b) Dienste und Praktika (Zivildienst, Freiwilligens Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, 

Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugendintegrationsdienst, kulturweit, weltwärts) 

 Tätigkeit von mindestens 6 Monaten: 0,1 

 Tätigkeit von mindestens 11 Monaten: 0,2 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 

 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens  

 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  

 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
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Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
 

§ 10 In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität 
Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Nebenfach Erziehungswissenschaft 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) vom 26.06.2008 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 6/2008, S. 167) und die Änderungssatzung vom 25.06.2009 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6/2009, S. 109) außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit dem Abschluss Staatsexamen 

(Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 

 
Die Universität Tübingen vergibt im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit dem Abschluss 
Staatsexamen 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren Studienplätze an 
Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die 
Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für 
den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.  

 

§ 2 Fristen  
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  
 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  
 

§ 3 Form des Antrags  

 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen.  
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen:  

 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 

einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie; im Falle 
beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG 
ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung vorzulegen oder, 
falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder Fachschul-
prüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 
Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben.  

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  

 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung.  

 
(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission  

 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 

 

§ 5 Auswahlverfahren  

 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  

 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt.  

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  

 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
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in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt.  

 

§ 6 Auswahlkriterien 

 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien.  
 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die 
Gesamtqualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die 
Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 
Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind 
nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben:  

 
a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 

Tätigkeit;  
b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug; 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung.  

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 

 
a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 

einschlägigen Aspekten: 0,3  
 Zum Beispiel: 
 Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
 Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 Rettungsassistent/-in 
 Berufe  im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 

 Ergotherapeut/-in 
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 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
 Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
 Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
b) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
c) Dienste und Praktika (Zivildienst, Freiwilligens Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, 

Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugendintegrationsdienst, kulturweit, weltwärts) 

 Tätigkeit von mindestens 6 Monaten: 0,1 

 Tätigkeit von mindestens 11 Monaten: 0,2 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 
 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens  

 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
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§ 10 In-Kraft-Treten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität 
Tübingen über das hochschuleigene Auswahlverfahren im Hauptfach Erziehungswissen-
schaft mit dem Abschluss Staatsexamen vom 26.06.2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 
6/2008, S. 171) und die Änderungssatzung vom 25.06.2009 (Amtliche Bekanntmachungen 
Nr. 6/2009, S. 109) außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Erweiterungsprüfungsfach Erziehungswissenschaft mit Hauptfachanfor- 

derungen mit dem Abschluss Staatsexamen  

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich  
 
Die Universität Tübingen vergibt im Erweiterungsprüfungsfach Erziehungswissenschaft mit 
Hauptfachanforderungen mit dem Abschluss Staatsexamen 90 v.H. der nach Abzug der 
Vorabquoten verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines 
hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der 
Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf getroffen.  
 

§ 2 Fristen  
 
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  
 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  
 

§ 3 Form des Antrags 

 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen.  
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlä-

gigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie; im Falle beruflich 
Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist 
alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung vorzulegen oder, falls 
keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote der 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im 
Sinne von § 14 Schulgesetz. 

b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 
Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben.  

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung.  
 
(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission 

 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  

 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 
 

§ 5 Auswahlverfahren  
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  

 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt.  

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt.  
 

§ 6 Auswahlkriterien  
 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien.  
 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die 
Gesamtqualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die Gesamt-
note der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung 
im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind nach den Richtlinien 
der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben:  

 
a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 

Tätigkeit;  
b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug; 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung.  

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung  

 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungs-
prüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 

 
a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 

einschlägigen Aspekten:  0,3  
 Zum Beispiel: 
 Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
 Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 Rettungsassistent/-in 
 Berufe  im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 
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 Ergotherapeut/-in 

 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
 Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
 Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
b) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
c) Dienste und Praktika (Zivildienst, Freiwilligens Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, 

Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugendintegrationsdienst, kulturweit, weltwärts) 

 Tätigkeit von mindestens 6 Monaten: 0,1 

 Tätigkeit von mindestens 11 Monaten: 0,2 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 

 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 

 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung. 

 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
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§ 10 In-Kraft-Treten  

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Erweiterungsprüfungsfach Erziehungswissenschaft mit Beifachanfor- 

derungen mit dem Abschluss Staatsexamen  

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 

 
Die Universität Tübingen vergibt im Erweiterungsprüfungsfach Erziehungswissenschaft mit 
Beifachanforderungen mit dem Abschluss Staatsexamen 90 v. H. der nach Abzug der 
Vorabquoten verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines 
hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der 
Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf getroffen. 

 

§ 2 Fristen  

 
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  
 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  
 

§ 3 Form des Antrags  

 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen.  
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen:  
 

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 
einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie;  
im Falle beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach 
§ 59 LHG ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung 
vorzulegen oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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mit der Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung 
oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 
Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben. 

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung.  
 
(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission 

 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  
 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 
 

§ 5 Auswahlverfahren  

 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  

 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt.  

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  

 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt.  

 

§ 6 Auswahlkriterien  

 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien.  

 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die 
Gesamtqualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die 
Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 
Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind 
nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben:  

 
a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 

Tätigkeit;  
b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug. 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung;  

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 

 
a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 

einschlägigen Aspekten:  0,3 
 Zum Beispiel: 
 Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
 Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 Rettungsassistent/-in 
 Berufe im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 
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 Ergotherapeut/-in 

 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
 Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
 Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
b) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
c) Dienste und Praktika (Zivildienst, Freiwilligens Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, 

Freiwilliges Ökologisches Jahr, Jugendintegrationsdienst, kulturweit, weltwärts) 

 Tätigkeit von mindestens 6 Monaten: 0,1 

 Tätigkeit von mindestens 11 Monaten: 0,2 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 

 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

a) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

b) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 

 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  

 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
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§ 10 In-Kraft-Treten  

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

im Studiengang Sozialpädagogik/Pädagogik und allgemein bildendes Fach 

(Höheres Lehramt an beruflichen Schulen) mit dem Abschluss Staatsexamen 

(Neufassung) 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 
und von § 60 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 01. Dezember 2005 (GBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), sowie von § 10 Abs. 5 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der 
Senat der Universität Tübingen am 08. März 2012 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Tübingen vergibt im Studiengang Sozialpädagogik/Pädagogik und allgemein 
bildendes Fach (Höheres Lehramt an beruflichen Schulen) mit dem Abschluss 
Staatsexamen 90 v.H. der nach Abzug der Vorabquoten verfügbaren Studienplätze an 
Studienbewerber1

 

nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die 
Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für 
den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen. 
 

§ 2 Fristen 
 
Der Antrag auf Zulassung nebst den erforderlichen Unterlagen und Nachweisen auf 
Zulassung muss  
 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
 
bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 
72074 Tübingen, eingegangen sein (Ausschlussfrist). Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs ist der Eingangsstempel der Zentralen Verwaltung der Universität maßgebend. 
Nach Fristablauf eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt. 
 

§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer 
einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, in Kopie; im Falle 
beruflich Qualifizierter ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG 
ist alternativ das Zeugnis mit der Gesamtnote der Eignungsprüfung vorzulegen oder, 

                                                 
1
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Ordnung betreffen gleichermaßen Frauen wie Männer und 

können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von 
Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, das Zeugnis mit der Gesamtnote 
der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder Fachschul-
prüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 

b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, Berufsausübung, praktische 
Tätigkeit, besondere Vorbildung, außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die 
über die Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, 
besonderen Aufschluss geben.  

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde 
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind.  
 
(4) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung für den beantragten Studien-
gang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein 
vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf bereits vollständig 
abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten und von einer für die 
Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine Zulassung auf 
Grundlage eines vorläufigen Zeugnisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass die 
Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens zur Einschreibung nachgewiesen wird und 
sich die vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeugnis bestätigt. Im Übrigen bleibt das 
endgültige Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung. 
 
(5) Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (DSH bzw. test DaF). 
 

§ 4 Auswahlkommission 
 
(1) Von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Instituts für Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Sozialwissenschaften angehören. Ein 
Mitglied muss der Gruppe der Professoren angehören. Die Mitglieder nebst Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von drei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist 
möglich.  
 
(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der zuständige Studiendekan; der Vorsitz kann 
an einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Der Vorsitzende ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und koordiniert die 
Ergebnisse. 
 

§ 5 Auswahlverfahren 
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer  
 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und  
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 

 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung des 
Vorsitzenden der Auswahlkommission(en).  
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden.  
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt. 
 

§ 6 Auswahlkriterien 
 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Absatz 
2 und 3 genannten Kriterien. 
 
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens ist die 
Gesamtqualifikation der HZB zu berücksichtigen. Im Falle beruflich Qualifizierter ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die Gesamtnote der 
Eignungsprüfung oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich gefordert wird, die 
Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen Fortbildungsprüfung oder 
Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz maßgeblich. Ausländische Noten sind 
nach den Richtlinien der Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. 
 
(3) Zusätzlich wird die Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen, sofern sie über die 
Eignung für den Studiengang, für den die Zulassung beantragt wird, besonderen Aufschluss 
geben: 
 

a) bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausbildung und berufspraktische 
Tätigkeit;  

b) außerschulische Leistungen und Qualifikationen mit pädagogischem Bezug. 
c) bisherige, für den Studiengang einschlägige Vorbildung; 

 

§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
 
(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote der HZB. Im Falle beruflich Qualifizierter 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung nach § 59 LHG ist alternativ die 
Gesamtnote der Eignungsprüfung maßgeblich oder, falls keine Eignungsprüfung gesetzlich 
gefordert wird, die Gesamtnote der Meisterprüfung bzw. der gleichwertigen 
Fortbildungsprüfung oder Fachschulprüfung im Sinne von § 14 Schulgesetz. 
 
(2) Für eine Berufsausbildung, berufspraktische Tätigkeit, besondere Vorbildung oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikation, die Aufschluss über die Eignung für den 
Studiengang geben, wird die Note um bis zu 0,5 verbessert. Hierbei werden insbesondere 
nachstehende Kriterien folgendermaßen bewertet: 
 

a) Abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem Beruf mit 
einschlägigen Aspekten: 0,3 

 Zum Beispiel: 
 Berufe im Sozialbereich: 

 Fachwirt/-in Sozialwesen 

 Erzieher/-in 

 Jugend- und Heimerzieher/-in 

 Sozialassistent/-in 
 Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich: 

 Altenpfleger/-in  

 Heilerziehungspfleger/-in 

 Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 Rettungsassistent/-in 
 Berufe im Therapiebereich: 

 Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in 
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 Ergotherapeut/-in 

 Kunsttherapeut/-in 

 Logopädin / Logopäde 

 Musiktherapeut/-in 

 Physiotherapeut/-in 
 Berufe im Bereich Wirtschaft: 

 Betriebswirt/-in 

 Kulturmanager/-in 

 Personaldienstleistungskauffrau / Personaldienstleistungskaufmann 
 Berufe im Bereich Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache: 

 Dolmetscher/-in 

 Übersetzer/-in 

 Fremdsprachenkorrespondent/-in 

 Fremdsprachensekretär/-in 

 Europasekretär/-in 
d) Preise mit Bezug zu Sozial- und Geisteswissenschaften und Kultur (z. B. bei Jugend 

debattiert, Demokratisch handeln) 

 Bundesebene: 0,5 

 Landesebene: 0,4 

 Regionalebene: 0,3 
 
(3) Besteht danach immer noch Ranggleichheit, so gilt § 16 Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO). 
 
(4) Die Art der Entscheidungsfindung mit dem Ergebnis der Auswahl ist geeignet zu 
dokumentieren und dies von den beteiligten Mitgliedern der Auswahlkommission zu 
unterzeichnen. 
 

§ 8 Quotenregelung 
 
(1) Für die gesetzlich vorgesehenen Vorabquoten gelten die Festsetzungen der 
Hochschulvergabeverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
(2) Verfügbar gebliebene Studienplätze werden 
 

c) zu 90 v.H. nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchgeführten 
Auswahlverfahrens und 

d) zu 10 v.H. nach Wartezeit vergeben. 
 
(3) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet. 
 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 
 
(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. 
Den Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung.  
 
(2) Im Zulassungsbescheid wird eine Frist bestimmt, innerhalb der die Zugelassenen 
verbindlich zu erklären haben, ob sie den Studienplatz annehmen. Liegt die Erklärung der 
Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hinzuweisen.  
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§ 10 In-Kraft-Treten  

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Tübingen über das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik im Staatsex-
amensstudiengang Sozialpädagogik/Pädagogik und allgemein bildendes Fach (Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen) vom 25.06.2009 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6/2009, 
S. 105) außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen für das 

hochschuleigene Auswahlverfahren in dem Studiengang Humangeographie – 

Global Studies mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts  

 

Aufgrund von § 6 Abs. 2 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
630), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), 

§ 60 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 29 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 

vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2011 (GBl. S. 565), und von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der Universität Tübingen am  
08. März 2012 die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. 
 
Die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in dem 
Studiengang Humangeographie – Global Studies der Geowissenschaftlichen Fakultät mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Arts vom 24.06.2010 (Amtliche Bekannt-
machungen Nr. 9/2010, S. 225) wird in der Bezeichnung durch Streichung der Worte „der 
Geowissenschaftlichen Fakultät“ aktualisiert und im Übrigen folgendermaßen geändert. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In „§ 2 Fristen“ wird der Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
Der Antrag auf Zulassung zum M.A.-Studiengang „Humangeographie – Global Studies“ 
muss für das Wintersemester bis zum 15. Juni des jeweiligen Jahres bei der Universität 
Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 72074 Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen für das 

hochschuleigene Auswahlverfahren in dem Studiengang Physische 

Geographie – Landscape System Sciences mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Arts  

 

Aufgrund von § 6 Abs. 2 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 22. März 
1993 (GBl. S. 201), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2005 (GBl. S. 
630), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), § 
60 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 29 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 
01. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2011 (GBl. S. 565), und von § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der Universität Tübingen am 
08. März 2012 die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. 
 
Die Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in dem 
Studiengang Physische Geographie – Landscape System Sciences der Geowissenschaft-
lichen Fakultät mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts vom 24.06.2010 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 9/2010, S. 230) wird in der Bezeichnung durch Streichung der Worte 
„der Geowissenschaftlichen Fakultät“ aktualisiert und im Übrigen folgendermaßen geändert. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In „§ 2 Fristen“ wird der Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
Der Antrag auf Zulassung zum M.A.-Studiengang „Humangeographie – Global Studies“ 
muss für das Wintersemester bis zum 15. Juni des jeweiligen Jahres bei der Universität 
Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung, Wilhelmstraße 11, 72074 Tübingen, 
eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Tübingen über die 

Ausbildung und Prüfung der UNIcert®-Sprachausbildung am 

Fachsprachenzentrum 

 

Aufgrund von § 34 Abs. 1 LHG i.d.F. vom 01.01.2005 (GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch 
Art. 5 StudiengebührenabschaffungsG vom 21.12.2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der 
Universität Tübingen in seiner Sitzung am 8.3.2012 die nachstehenden Änderungen der 
Satzung der Universität Tübingen über die Ausbildung und Prüfung für die UNIcert-
Sprachausbildung am Fachsprachenzentrum (Amtliche Bekanntmachungen der Universität 
Tübingen 2001, Nr. 7, S. 186 ff), zuletzt geändert am 27. Juni 2008 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2008, Nr. 6, S. 217) beschlossen.  
Der Rektor hat seine Zustimmung am 20.3.2012 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. § 4 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Alle weiteren Kurse sind modular konzipiert und können bei Vorliegen der erforderlichen 
Einstufungspunkte innerhalb einer Niveaustufe in beliebiger Reihenfolge absolviert werden.“ 
 
 
2. In § 9 Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „mehr als 50 % der vorgesehenen Kurse“ durch 

die Worte „mindestens 50 % der vorgesehenen Kurse“ ersetzt. 
 
§ 9 Abs. 4 e) erhält folgende Fassung: 
 
„mündliche Prüfung der Sprechfertigkeit und der fachlichen Kenntnisse (Dauer ca. 30 
Minuten).“ 
 
3. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Bei der Prüfung zur produktiven mündlichen Kompetenz wird auf den Stufen UNIcert®-III 
und IV sowohl eine Note für die Sprechfertigkeit sowie eine Note für die fachlichen 
Kenntnisse erteilt.“ 
4. § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Gesamtnote errechnet sich zu 70 % aus dem Mittelwert der ungerundeten Einzelnoten 
der Zertifikatsprüfung und zu 30 % aus den Abschlussnoten der einzelnen Kurse des 
Ausbildungsabschnitts. Bei der Berechnung der Gesamtnote gilt § 10 Abs. 4 Sätze 2 und 3 
entsprechend.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt zum 1.4.2012 in Kraft.  
 
Tübingen, den 20.3.2012 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Bibliotheksgebühren an der Universität Tübingen (Bibliotheksge-

bührenordnung – BiblGebO) 

 

Aufgrund von § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2, § 19 des Landeshochschulgebührengesetzes 
(LHGebG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 794), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565),  in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GBl. S. 565), hat der Senat der Universität 
Tübingen am 08. März 2012 die nachstehende Änderungssatzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat dieser Satzung gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 LHGebG am 08. März 2012 
zugestimmt. 
 
Die Satzung über die Erhebung von Bibliotheksgebühren an der Universität Tübingen 
(Bibliotheksgebührenordnung – BiblGebO) vom 09.06.2011 (Amtliche Bekanntmachungen 
Nr. 8/2011, S. 311) wird folgendermaßen geändert: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Es wird ein neuer „§ 9 Benutzungsausweis“ folgenden Inhalts eingefügt: 
 
„Für die Ausstellung eines Benutzungsausweises durch die Universitätsbibliothek wird eine 
Gebühr von 10,00 Euro erhoben. Die Gebühr für die Ausstellung eines Ersatzausweises 
beträgt 15,00 Euro.“ 
 

Artikel 2 
 
Der bisherige § 9 wird zu § 10 der Satzung. 
 

Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 08.03.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 


